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Die Debatte um einen Mindest-
lohn im Baselbiet verläuft turbu-
lent. Zuerst war sich der Landrat
monatelang uneins, ob der Initia-
tivtext juristisch standhält. Zwei
Gutachten waren nötig, um die
Rechtsgültigkeit schliesslich zu
untermauern. Als das Parlament
danach inhaltlich überdas Begeh-
ren diskutierte, wurde rasch er-
sichtlich, dass einMinimallohn in
Basellandpolitisch chancenlos ist:
Die Regierung sowie eine deutli-
che Ratsmehrheit lehnten die In-
itiative sowie einen entsprechen-
den Gegenvorschlag ab – am
9. Februar befindet das Volk des-
halb über einen Mindestlohn von
22 Franken pro Stunde.

Nun, ein paar Wochen vor der
Abstimmung, sorgt eineneueUm-
fragederUniversität Basel fürWir-
bel. Die bekannte Arbeitsökono-
min Conny Wunsch kommt zum
bemerkenswerten Schluss, dass
beinahe die Hälfte der befragten
Unternehmen Leute entlassen
würden,wenneinkantonalerMin-
destlohn eingeführt würde. Sie
sagt: «Es erhärten sich die Be-
fürchtungen,dass kantonaleMin-
destlöhne in betroffenen Unter-

nehmen zuArbeitsplatzverlusten
führen könnten, insbesondere
dann, wenn Pläne zur Automati-
sierungvonArbeitsplätzenumge-
setzt werden.» Es sind dies Er-
kenntnisse,vordenen bürgerliche
Kritiker stets gewarnt haben–und
imBaselbiet gegenwärtigwarnen.

Auf linker Seite wird hingegen
Kritik laut. Einerseits stören sich
Grüne und SP an der Tatsache,
dass die Studie von den hiesigen
Wirtschaftsverbänden in Auftrag
gegeben wurde, was zwar trans-
parent dargelegt wird, damit sich
alle eine eigene Meinung bilden
können,natürlich aber einen sub-
tilen politischen Background hat.
Andererseits heisst es,dass dieBe-
funde absurd und unseriös seien
–weil nicht repräsentativ.

Hitzige Debatte
Landrätin Ronja Jansen (SP) be-
tont: «Die Erkenntnisse sind mit
Vorsicht zu geniessen.» Mehr
noch: Es werde ein «Schreckens-
gespenst» heraufbeschworen,das
es so nicht gebe. «Die Umfrage
verzehrt das Gesamtbild.»

FürdieUntersuchung, auswel-
cher dieseWoche erste Ergebnis-

severöffentlichtwurdenundüber
welche die BaZ exklusiv berichtet
hat, sindmehrereHundert Unter-
nehmen anonym und freiwillig
befragt worden – in Kantonen, in
denenes bislangnochkeinenMin-
destlohngibt (wieBaselland), aber
auch in Basel-Stadt, wo seit 2022
ein kantonaler Minimallohn gilt.
Wunschbetont selber,dass sie kei-
nen Absolutheitsanspruch habe.
Was Jansenmeint: Es seien zuwe-

nige Firmen konsultiert worden,
um eine solche Schlussfolgerung
zu ziehen, wie sie Wunsch gezo-
genhat. ImStadtkantonhabeman
sich etwa «nur»mit 23Unterneh-
men auseinandergesetzt. «Dass
ein paarTagevorderAbstimmung
in Basel-Landschaft eine solche
Studie erscheint,halte ich für frag-
würdig.»

Die Sozialdemokratin findet
die Ergebnisse unausgewogen.

Dabei stützt sie sich insbesonde-
re auf die Behauptung, dass vom
Mindestlohn inBasellandnurdrei
Prozent der Beschäftigten sowie
lediglich 0,2 Prozent der Lohn-
summe betroffen seien – also gar
nicht so viele Firmen wie in der
Untersuchungbefragtwurden.Die
Aufregung kann sie darum über-
haupt nicht nachvollziehen,da die
grosse Mehrheit der Baselbieter
Arbeitgeber ja bereits fair entlöh-
nenwürde.

Marc Scherrer (Mitte), stell-
vertretender Direktor der Wirt-
schaftskammerBaselland,wider-
spricht. Es gehe in dieser Frage
nicht nur darum, wie viele Fir-
men vom Mindestlohn betroffen
wären, sondern vor allem auch
um Grundsätze: «Personal- und
Lohnpolitik gehört nicht ins Ge-
setz», sagt er. In der Schweiz gebe
es eine gut funktionierende Sozi-
alpartnerschaft, faire Löhne auch,
die Details des Arbeitsvertrages
würden so ausgehandelt.

Wissenschaft gespalten
FürScherrer sinddieResultatevon
ConnyWunsch eher eine Bestäti-
gung.Erbetont: «Politisch festge-

setzte Mindestlöhne gefährden
Arbeitsstellen und führen zu zu-
sätzlichenBürokratiemonstern in
Verwaltung undWirtschaft.»

ZurWahrheit gehört: Bezüglich
desMindestlohns gibt esvielewis-
senschaftliche Befunde, die ver-
schiedene Argumente stützen. Es
gibt Ökonomen wie Wunsch, die
betonen, dass ein Minimallohn
vieleArbeitsplätzevernichtet.Ge-
mäss einer anderen Umfrage aus
Genf, wo seit 2020 eine entspre-
chendeGesetzesregelung in Kraft
ist, hat der Mindestlohn aber kei-
ne statistisch messbare Auswir-
kung auf die Erwerbslosenquote
gehabt.Es heisst teils zudem,dass
höhere Löhne bei der Jobsuche
motivierendwirkenwürden.

Auch in Basel-Stadt reagieren
Unternehmen durchaus positiv
auf denMinimallohn. Das Bild ist
nicht eindeutig. Was das für die
Abstimmung imBaselbiet bedeu-
tet, ist offen. Nur so viel: Mit den
klarenMehrheitsverhältnissen im
Landrat dürfte der Mindestlohn
auch bei der Bevölkerung einen
schweren Stand haben.

Benjamin Wirth

Linke halten Umfrage von Basler Arbeitsökonomin für unseriös – was ist dran?
Wirtschaft uneinig Baselland stimmt über den kantonalen Mindestlohn ab. Professorin ConnyWunsch übt Kritik am Begehren.
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Das Basler Strafgericht hat ges-
tern einen heute 25-Jährigenwe-
gen einerVergewaltigung imHor-
burgparkvom Juni 2024 schuldig
gesprochen. Er wird mit einer
Freiheitsstrafe von vier Jahren
und acht Monaten bestraft. Da-
nach darf erdie Schweiz und den
Schengen-Raum für zwölf Jahre
nicht mehr betreten. Er muss
der Privatklägerin insgesamt
10’000 Franken Genugtuung be-
zahlen sowie die Verfahrens-
und Urteilskosten von knapp
50’000 Franken übernehmen.

Vor dem Hintergrund der fi-
nanziellenVerhältnisse desMan-
nes – er lebt seit Jahren von der
Sozialhilfe – ist fraglich,ob erdie-
se finanziellenVerpflichtungen je
wahrnehmen kann. Das Gericht
beurteilte den Fall nach dem Se-
xualstrafrecht vor dessen Revi-
sion, die am 1. Juli 2024 in Kraft
trat. Die Staatsanwaltschaft hat-
te eine Freiheitsstrafe von sechs
Jahren, verknüpft mit einer le-
benslangen Landesverweisung,
beantragt.

Widersprüchliche Aussagen
des Beschuldigten
Es gebe zahlreiche objektive Be-
weise, die die Aussagen der Pri-
vatklägerin stützten, betonte die
Vorsitzende Richterin der Fün-
ferkammer, Sarah Cruz-Wenger
(FDP). Dazu gehören Videoauf-
nahmen aus dem Club, in dem
sich die beiden an diesemAbend
kennen lernten,Zeugenaussagen,
Auswertungen von Mobiltelefo-
nen, von Polizeinotrufen, dem
Rapport der Polizei und zwei
rechtsmedizinische Gutachten.

Die Aussagen der Privatklä-
gerin – die von Anfang an durch
die Verteidigung angegriffen
worden sei, um ihre Glaubwür-
digkeit in Zweifel zu ziehen – sei-
en in insgesamt drei Einvernah-
men gleichbleibend geblieben.

Der Beschuldigte habe sich hin-
gegen auch in zentralen Aspek-
ten zunehmend inWidersprüche
verstrickt. «Sie haben Ihre Aus-
sagen an die Ermittlungsergeb-
nisse angepasst», sagte Cruz-
Wenger zum Verurteilten. Seine
Version des Abends mache
«schlicht keinen Sinn» und stim-
me auch nichtmit den Ergebnis-
sen der rechtsmedizinischen
Gutachten überein.

Der Kosovare ist unter an-
derem wegen schwerer Sexual-
delikte vorbestraft. Recherchen

dieser Redaktion zeigen: 2017
und 2018 beging er eine vollen-
dete und eine versuchte Verge-
waltigung. Letzterewurde durch
das Appellationsgericht Basel-
Stadt als Nötigung eingestuft.
Die Staatsanwaltschaft ermittelte
wegen einesweiteren Sexualde-
likts gegen ihn; mangels Bewei-
sen kam es in diesem Fall nicht
zu einer Verurteilung.

Die beiden nachgewiesenen
Taten glichen sich stark, und die
Parallelen zum aktuellen Fall
sind unübersehbar: Jeweils nach

dem gemeinsamen Feiern for-
derte er die Frauen auf dem
Heimweg zu Intimitäten auf.Und
weil er damit keinen Erfolg hat-
te, wandte er Gewalt an.

Ausweisung von erstem
Urteil nicht rechtskräftig
Er hat deswegen eine Freiheits-
strafe von drei Jahren und neun
Monaten abgesessen, die im
Sommer 2022 geendet hat. «Sie
haben daraus offenbarnichts ge-
lernt», sagte Wenger-Cruz ges-
tern. Er sollte bereits dann für

zehn Jahre aus der Schweiz und
dem Schengen-Raum ausgewie-
senwerden – Vergewaltigungen
sind ein Katalogdelikt, die in der
Regel eine obligatorische Lan-
desverweisung bedeuten. Da-
gegenwehrte sich der Verurteil-
te aber juristisch. Bis heute gibt
es keinen rechtskräftigen Ent-
scheid dazu.

DerHintergrund: Im Sommer
2018 entschied das Bundesver-
waltungsgericht, dass es für den
Beschuldigten und seine Fami-
lie – vorläufig aufgenommene

Geflüchtete – nicht zumutbar sei,
aus der Schweiz ausgewiesen zu
werden. Dies aufgrund einer in-
nerfamiliären Bedrohungslage,
die auch derGrund für die Flucht
aus Kosovo gewesen sei.

Sollte er gegen den noch nicht
rechtskräftigen Entscheid des
Strafgerichts von gestern Be-
rufung einlegen, wird er die
Verhandlung vor dem Appella-
tionsgericht in Sicherheitshaft
abwarten müssen. Das hat die
Staatsanwaltschaft beantragt
und das Gericht verfügt.

Gericht sprichtWiederholungstäter schuldig
Vergewaltigung in Horburgpark Der 25-Jährige ist nicht nur ein unbelehrbarer Wiederholungstäter,
er griff auch Frauen nach dem immer gleichen Schema an. Warum er noch nicht ausgeschafft ist.

Die Tat geschah im Basler Horburgpark. Foto: Peter Armbruster

Ronja Jansen (SP) widerspricht Conny Wunsch. Foto: Lucia Hunziker

«Sie haben Ihre
Aussagen an
die Ergebnisse
der Ermittlung
angepasst.»
Sarah Cruz-Wenger
Vorsitzende Richterin


